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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Höhe der Regressforderungen aufgrund der Wirtschaftlichkeits-
prüfung durch die Gemeinsame Prüfeinrichtung (GPE) gegenüber den baden-
württembergischen Fachärztinnen und Fachärzten in den letzten zehn Jahren 
entwickelt hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und nach den einzelnen Kran-
kenkassen);

2.  in welcher Höhe Regresszahlungen aufgrund der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
durch die GPE gegenüber den baden-württembergischen Fachärztinnen und 
Fachärzten in den letzten zehn Jahren geleistet wurden (bitte aufgeschlüsselt 
nach Jahr und nach den einzelnen Krankenkassen);

3.  in wie vielen Fällen Fachärztinnen und Fachärzte Widerspruch gegen Regress-
forderungen eingelegt haben;

4.  in wie vielen Fällen dieser Widerspruch erfolgreich war und Fachärztinnen und 
Fachärzte keine oder geringere Zahlungen leisten mussten;

5.  ob die Gesamtzahl an Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Krankenkassen bei 
Fachärztinnen und Fachärzten in den letzten zehn Jahren zugenommen bzw. 
abgenommen hat;

6.		falls	 ja,	wie	sie	diese	 in	Ziffer	5	erfragte	Zunahme	bzw.	Abnahme	begründet	
(gegebenenfalls mit Bezug auf Stellungnahmen der GPE);
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7.  ob ihr in Baden-Württemberg Extremfälle bekannt sind, bei denen Fachärz-
tinnen und Fachärzten angaben, ihre Praxis aufgrund von Regressforderungen 
schließen zu müssen.

28.11.2024

Haußmann, Reith, Fischer, Brauer, Fink-Trauschel, Hoher, Dr. Jung, 
Karrais, Dr. Timm Kern, Scheerer, Dr. Schweickert FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Es ist die gesetzliche Aufgabe der Krankenkassen, die Versorgungsprozesse auf 
Wirtschaftlichkeit und Qualität sowie Abrechnungen der an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Ärzte zu prüfen. Dabei ist jedoch sicherzustellen, dass 
dies nicht zu überbordender Bürokratie und einer Gefährdung des ärztlichen Auf-
trags	 führt	bzw.	Fachärztinnen	und	Fachärzte	unverhältnismäßig	 (finanziell)	be-
lastet. Dieser Antrag soll deshalb die Entwicklung der Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen sowie Regressforderungen bei Fachärztinnen und Fachärzten in Baden-Würt-
temberg erfragen.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 20. Januar 2025 Nr. SM63-0141.5-75/3139/4 nimmt das Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit und Integration zu dem Antrag wie folgt Stel-
lung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Höhe der Regressforderungen aufgrund der Wirtschaftlichkeits-
prüfung durch die Gemeinsame Prüfeinrichtung (GPE) gegenüber den baden-
württembergischen Fachärztinnen und Fachärzten in den letzten zehn Jahren 
entwickelt hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und nach den einzelnen Kran-
kenkassen);

Zu 1.:

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) weist in ihrer 
Stellungnahme vorab darauf hin, dass eine auf die Fachgruppe der fachärztlich 
 tätigen Vertragsärzteschaft aufgeschlüsselte Auswertung der Verfahrenszahlen 
und Ergebnisse lediglich für den Zeitraum ab dem Jahr 2018 möglich sei. Grund 
hierfür sei ein Softwarewechsel bezüglich der Erfassung ihrer Verfahrensdaten 
zum Halbjahr 2017. Um ältere Daten valide auswerten zu können, müsste diese 
„Altanwendung“ reaktiviert werden. Hinzu komme, dass sich durch den Soft-
warewechsel auch die Zählweise für die Verfahren geändert habe. Vor dem Jahr 
2018	 seien	 alle	 betroffenen	Quartale	 eines	 Prüfantrags	 gesondert	 als	Verfahren	
gezählt worden. Ab dem Jahr 2018 würden die beantragten Quartale jeweils zu 
einem Vorgang zusammengefasst. 

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Vor diesem Hintergrund hätte eine Auswertung der Daten für die Jahre 2014 bis 
2017 nur eine begrenzte Aussagekraft und einen unverhältnismäßig großen Ver-
waltungsaufwand	verursacht.	Dieser	Umstand	trifft	nachfolgend	auch	für	die	Be-
antwortung der Fragen 2 bis 6 zu.

Bei den Wirtschaftlichkeitsprüfungen ist zu unterscheiden zwischen statistischen 
Auffälligkeitsprüfungen	 (Richtwerteprüfung)	 und	 Einzelfallprüfungen.	Während	
die	statistischen	Auffälligkeitsprüfungen	von	Amts	wegen	durch	die	Gemeinsame	
Prüfungsstelle eingeleitet werden, werden die Einzelfallprüfungen i. d. R. mit Hilfe 
eines Antrages durch die jeweiligen Krankenkassen eingeleitet.

Die Höhe der Regressforderungen gegenüber den Fachärztinnen und Fachärzten 
als	 Folge	 von	 statistischen	 Auffälligkeitsprüfungen	 in	 Baden-Württemberg	 hat	
sich in den letzten Jahren, unterschieden nach der Richtwertprüfung im Bereich 
Arzneimittel und der Richtwertprüfung im Bereich Heilmittel, wie folgt entwi-
ckelt:

Die Anzahl der eingeleiteten Prüfverfahren im Arzneimittelbereich reduzierte 
sich im Erhebungszeitraum von 125 Nachforderungen auf 96 Nachforderungen. 
Die damit verbundenen Regressforderungen verringerten sich in dieser Zeitspanne 
von rund 396 000 Euro auf rund 128 000 Euro.

Die Anzahl der eingeleiteten Prüfverfahren im Heilmittelbereich reduzierte sich 
im Erhebungszeitraum von 119 Nachforderungen auf 34 Nachforderungen. Die 
damit verbundenen Regressforderungen verringerten sich in dieser Zeitspanne 
von rund 915 000 Euro auf rund 138 000 Euro.
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Die	KVBW	weist	darauf	hin,	dass	bei	den	statistischen	Auffälligkeitsprüfungen	
nicht nach Kassenart unterschieden wird, da diese Prüfungsart kassenübergreifend 
vollzogen	 werde.	 Im	Übrigen	 sei	 zu	 beachten,	 dass	 die	 statistischen	 Auffällig-
keitsprüfungen	zwei	Jahre	zeitversetzt	stattfinden,	weshalb	im	Jahr	2024	erst	das	
Verordnungsjahr 2022 geprüft wurde.

Die Höhe der Regressforderungen aufgrund von Einzelfallprüfanträgen der Kran-
kenkassen gegenüber den baden-württembergischen Fachärztinnen und Fachärz-
ten hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Die Anzahl der Prüfanträge erhöhte sich weitgehend kontinuierlich von 517 im 
Jahr 2018 auf 2 959 im Jahr 2024. Die Antragssumme schwankte in diesem Zeit-
raum erheblich. Der niedrigste Wert lag bei rund 2,6 Millionen Euro (2018), der 
höchste bei knapp 16,4 Millionen Euro (2019). 2024 betrug die Antragssumme 
rund 8,8 Millionen Euro. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der zwischen 
2019 und 2023 eingegangenen Einzelfallprüfanträge pro Krankenkassenverband. 
Die KVBW konnte diese Zahlen nur für den Zeitraum von 2019 bis 2023 vorle-
gen. Ebenso war es ihr nicht möglich, diese Daten nach dem haus- und fachärzt-
lichen	Bereich	differenziert	darzustellen.	
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Die KVBW merkt zur Erläuterung der Tabelle an, dass je nach Prüfgegenstand 
das Einzelfallprüfverfahren im Arzneimittelbereich entweder mit Hilfe eines ak-
tiven Antrages durch die jeweilige Krankenkasse oder von Amts wegen eingelei-
tet wird. Die Tabelle enthalte nur die Prüfverfahren, die aufgrund eines Antrages 
einer Krankenkasse eingeleitet worden sind, mit Ausnahme von Sprechstunden-
bedarf. Die Anträge für den Verordnungsbereich Sprechstundenbedarf bleiben 
 außen vor, weil hier die AOK Baden-Württemberg als federführende Kranken-
kasse für diesen Bereich im Auftrag aller Krankenkassen die Anträge stellt.

2.  in welcher Höhe Regresszahlungen aufgrund der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
durch die GPE gegenüber den baden-württembergischen Fachärztinnen und 
Fachärzten in den letzten zehn Jahren geleistet wurden (bitte aufgeschlüsselt 
nach Jahr und nach den einzelnen Krankenkassen);

Zu 2.:

Die KVBW teilt mit, dass es aufgrund der teilweise langwierigen Prüfverfahren 
schwierig sei, nur mit Angaben darüber, welche Verfahren bestandskräftig ge-
worden	sind	und	welche	nicht,	eine	nachvollziehbare	Aussage	über	die	finanzielle	
Belastung	der	Ärzteschaft	durch	Prüfverfahren	im	Verordnungsbereich	zu	treffen.	
Die	KVBW	habe	sich	daher	dafür	entschieden,	die	finanzielle	Belastung	der	Pra-
xen in Baden-Württemberg anhand der Anzahl der von der KVBW jährlich vor-
genommenen Honorarkürzungen aufgrund von Nachforderungen bzw. Regressen 
im Verordnungsbereich darzustellen.

Die KVBW weist darauf hin, dass Honorarkürzungen auf Praxisebene bzw. auf 
Ebene der Hauptbetriebstätten-Nummer erfolgten und nicht auf Arztebene bzw. 
auf Grundlage der sogenannten lebenslangen Arztnummer. Weil es fachübergrei-
fend tätige Praxen und MVZ mit angestellten Ärzten unterschiedlicher Fachgrup-
pen gebe, könne bei dieser Betrachtungsweise eine Unterscheidung nach fachärzt-
lich und hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzten nicht erfolgen. 

Ferner ist zu beachten, dass die KVBW Regresse nur dann vollstreckt, wenn die 
betroffenen	Ärztinnen	und	Ärzte	die	unwirtschaftlichen	Verordnungen	in	der	kol-
lektivvertraglichen Versorgung veranlasst haben. Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
im Bereich der selektivvertraglichen Versorgung (z. B. im Rahmen der Fach-
arztprogramme der AOK Baden-Württemberg) und die sich daraus ergebenden 
Regresse	kämen	somit	für	die	Praxen	als	finanzielle	Belastung	„on	top“	dazu.	

Nach Angaben der KVBW gehe aus den nachfolgenden Tabellen die jeweilige 
Anzahl und die Eurobeträge der Honorarkürzungen im kollektiven Bereich, sor-
tiert nach Quartal und Prüfgrund (AM steht für Arzneimittel, RW für Richtwerte-
prüfung, RG für Richtgrößenprüfung und HM für Heilmittel), hervor. Dabei sei 
das jeweilige Buchungsjahr zugrunde gelegt worden. Je nachdem, ob Wider-
spruch oder Klage eingelegt würden, dauerten die Prüfverfahren unterschiedlich 
lange. 
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3.  in wie vielen Fällen Fachärztinnen und Fachärzte Widerspruch gegen Regress-
forderungen eingelegt haben; 

Zu 3.:

Die KVBW hat die Anzahl der eingereichten Widersprüche bei den statistischen 
Auffälligkeitsprüfungen	 (Richtwertprüfungen	 Arzneimittel	 und	 Richtwertprü-
fungen Heilmittel) ermittelt und in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Der 
KVBW	war	es	nicht	möglich,	diese	Angaben	differenziert	nach	fachärztlich	oder	
hausärztlich tätiger Praxis zur Verfügung zu stellen. 

Die	KVBW	weist	darauf	hin,	dass	bei	den	statistischen	Auffälligkeitsprüfungen	
nicht nach Kassenart unterschieden werde, da diese Prüfungsart kassenübergrei-
fend	vollzogen	werde.	Im	Übrigen	sei	zu	beachten,	dass	die	statistischen	Auffäl-
ligkeitsprüfungen zwei Jahre zeitversetzt stattfänden, weshalb im Jahr 2024 erst 
das Verordnungsjahr 2022 geprüft wurde.
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Zur Erläuterung der Tabelle teilt die KVBW mit, dass beispielsweise im Verord-
nungsjahr 2018 bis heute nur zu 40 von 83 eingereichten Widersprüchen ein Wi-
derspruchsbescheid ergangen bzw. nur über 40 Widersprüche entschieden wurde. 
D. h. für das Verordnungsjahr 2018 ergeben sich bis heute 9 Nachforderungen 
bzw. Regresse mit einem Gesamtbetrag an Nachforderungen in Höhe von rund 
139 000 Euro. Die Tabelle zeigt auf, dass die Anzahl der eingelegten Widersprü-
che für die Verordnungsjahre 2019 bis 2022 deutlich geringer ist, als die Anzahl 
der Widersprüche für das Verordnungsjahr 2018.

Zur Erläuterung der Tabelle teilt die KVBW mit, dass beispielsweise im Verord-
nungsjahr 2018 bis heute nur zu 60 von 75 eingereichten Widersprüchen ein Wi-
derspruchbescheid ergangen bzw. nur über 60 Widersprüche entschieden wurde. 
D. h. für das Verordnungsjahr 2018 ergeben sich bis heute 18 Nachforderungen 
bzw. Regresse mit einem Gesamtbetrag an Nachforderungen in Höhe von rund 
777 000 Euro: Die Tabelle zeigt auf, dass die Anzahl der eingelegten Widersprü-
che für die Verordnungsjahre 2019 bis 2022 deutlich geringer ist als die Anzahl 
der Widersprüche für das Verordnungsjahr 2018.

Die KVBW teilt mit, dass ihr hinsichtlich der Anzahl der Widersprüche bei Ein-
zelfallprüfanträgen der KVBW keine Daten der Gemeinsamen Prüfungseinrich-
tungen vorliegen. 

4.  in wie vielen Fällen dieser Widerspruch erfolgreich war und Fachärztinnen 
und Fachärzte keine oder geringere Zahlungen leisten mussten;

Zu 4.:

Die KVBW teilt mit, dass sie keine konkreten Zahlen über die Anzahl der erfolg-
reichen Widersprüche zur Verfügung stellen könne. Generell gelte, dass die „Er-
folgsquote“	 für	die	betroffene	Praxis	 je	nach	Prüfverfahren	 sehr	unterschiedlich	
sei. Ob ein Widerspruch Erfolg habe, hängt auch damit zusammen, wie gut und 
genau die jeweilige Praxis ihre Stellungnahme bzw. den gegebenenfalls später 
eingereichten Widerspruch begründet.

Zu	 den	 statistischen	Auffälligkeitsprüfungen	würden	 der	 KVBW	Aussagen	 der	
Gemeinsamen Prüfungseinrichtungen vorliegen, wonach die Erfolgsquote für die 
betroffenen	 Praxen	 bei	 eingelegten	 Widersprüchen	 im	 Arzneimittelbereich	 bei	
maximal 10 Prozent liege. Im Heilmittelbereich betrage die Erfolgsquote für die 
Praxen maximal 30 Prozent. 

Zu den Einzelfallprüfanträgen merkt die KVBW an, dass 70 Prozent der gestell-
ten	Anträge	Verordnungen	mit	nicht	passender	ICD	10-Codierung	betreffen.	Hier	
sei die „Erfolgsquote“ von Widersprüchen sehr hoch ist (70 bis 80 Prozent). Wo-
hingegen die „Erfolgsquote“ beispielweise bei den anderen „Block-Buster-Prüf-
gegenständen“ wie Aut-Idem-Anträgen, Anträgen zu falschen Bezugswegen bei 
Impfstoffen	oder	bei	klassischen	Off-Label-Use-Anträgen	deutlich	niedriger	sei.	
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5.  ob die Gesamtzahl an Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die Krankenkassen 
bei Fachärztinnen und Fachärzten in den letzten zehn Jahren zugenommen 
bzw. abgenommen hat; 

Zu 5.:

Die KVBW hat zur Beantwortung dieser Frage die nachfolgenden Schaubilder 
zur Verfügung gestellt:

Anhand der Abbildung ist zu erkennen, dass sich die Anzahl der eingeleiteten 
Prüfungen im Arzneimittelbereich seit der Umstellung der Prüfsystematik in Ba-
den-Württemberg (Verordnungsjahr 2017) auf ein relativ geringes Niveau einge-
pendelt hat. Im Vergleich zu den Richtgrößen, die bis einschließlich dem Verord-
nungsjahr 2016 vereinbart wurden, sind sie auf ein Fünftel gesunken. 
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Die Abbildung zeigt auf, dass auch im Heilmittelbereich nach Einführung der 
bundeseinheitlichen Langfristverordnungen und der besonderen Versorgungs-
bedarfe die Anzahl der eingeleiteten Prüfungen stark zurückgegangen ist, auch 
wenn die Entwicklung hier im Vergleich zum Arzneimittelbereich ein wenig spä-
ter einsetzte.

Während	 im	 Bereich	 der	 statistischen	 Auffälligkeitsprüfungen	 die	 Anzahl	 der	
Verfahren seit 2017 rückgängig sind, ist das Bild im Bereich der Einzelfallprüf-
anträge ein anderes. Hier sind in den letzten Jahren die Anzahl der Prüfungen 
stark angestiegen.

Am Beispiel der Einzelfallprüfanträge Arzneimittel ergibt sich eine Steigerung der 
Anzahl eingegangenen Anträge zwischen 2018 und 2024 um rund 234 Prozent. In 
absoluten Zahlen ausgedrückt: 1 014 Anträge im Jahr 2018 bzw. 3 383 Anträge 
im Jahr 2024 (Zahlen für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis zum 25. November 2024).

6.		falls	 ja,	wie	 sie	 diese	 in	Ziffer	5	 erfragte	Zunahme	bzw.	Abnahme	begründet	
(gegebenenfalls mit Bezug auf Stellungnahmen der GPE);

Zu 6.:

Grund für die starke Zunahme von Anträgen auf Einzelfallprüfungen sei nach An-
gaben der KVBW das Bestreben einzelner Krankenkassen, die Zuweisungen aus 
dem Gesundheitsfonds im Rahmen des Risikostrukturausgleichs sicherzustellen. 
Voraussetzung für die Zuweisung seien teilweise das gleichzeitige Vorliegen der 
Verordnung eines bestimmten Arzneimittels und der Abrechnung eines korres-
pondierenden ICD 10-Codes.

Die von den Krankenkassen veranlassten Einzelfallprüfungen erfolgten in der 
 Regel, weil der passende ICD 10-Code von der Vertragsärztin bzw. dem Ver-
tragsarzt nicht abgerechnet wurde. In der weit überwiegenden Anzahl der Fälle 
können die Behandler durch Vorlage ihrer Dokumentation nachweisen, dass die 
erforderliche Indikation bei der Patientin bzw. dem Patienten vorliegt, sodass der 
Antrag der Krankenkasse abgelehnt wird. Ziel dieser Verfahren sei die Sensibili-
sierung der Vertragsärzteschaft für eine „genaue“ Abrechnung. Die für die Kran-
kenkassen früher mögliche direkte Ansprache der Vertragsärztinnen und Ver-
tragsärzte habe der Gesetzgeber untersagt. 
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Der	Rückgang	der	statistischen	Auffälligkeitsprüfungen	erklärt	sich	durch	die	ge-
änderte	Prüfsystematik.	In	Baden-Württemberg	erfolgt	die	statistische	Auffällig-
keitsprüfung für Arzneimittelverordnungen seit 2017 anhand der Richtwertsys-
tematik. Hierbei wird im Jahresturnus das Verordnungsvolumen der Praxis mit 
dem praxisindividuell berechneten Richtwertvolumen abgeglichen. Damit wurde 
in Baden-Württemberg ein System entwickelt, das die morbiditätsbedingte Indivi-
dualität jeder Praxis deutlich besser abbildet als die bisherige Prüfsystematik an-
hand von Richtgrößen. Diese Umstellung bewirkte, dass seitdem weniger Praxen 
statistisch	„auffällig“	werden	und	die	dementsprechend	auch	weniger	Verfahren	
auf Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Amts wegen eingeleitet werden.

Bei den Heilmitteln wurden ab dem Verordnungsjahr 2017 die bundeseinheit-
lichen Langfristverordnungen und die besondere Behandlungsbedarfe eingeführt. 
Während die Langfristverordnungen von Anfang an, „budgetneutral“ sind, be-
lasten die Verordnungen für besondere Behandlungsbedarfe zunächst das Richt-
wertvolumen	 einer	 Praxis,	 werden	 im	 Falle	 einer	Auffälligkeit	 im	Rahmen	 der	
Wirtschaftlichkeitsprüfung aber abgezogen.

7.  ob ihr in Baden-Württemberg Extremfälle bekannt sind, bei denen Fachärz-
tinnen und Fachärzte angaben, ihre Praxis aufgrund von Regressforderungen 
schließen zu müssen.

Zu 7.:

Dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration sind entsprechende 
Extremfälle nicht bekannt. Nach Auskunft der KVBW komme es teilweise zu 
 hohen Nachforderungssummen aufgrund von Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die 
im	Einzelfall	für	die	betroffenen	Praxen	existenzbedrohend	sein	könnten.

Lucha
Minister für Soziales,
Gesundheit und Integration
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